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§ 5 RHG
 RHG - Rechnungshofgesetz 1948

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.07.2024

Das Ergebnis seiner Überprüfung sowie allfällige aus diesem Anlasse sich ergebende Anträge hat der Rechnungshof

den überprüften Stellen entweder unmittelbar oder im Wege der sachlich in Betracht kommenden Oberbehörden

bekanntzugeben. Die erwähnten Stellen haben zu den mitgeteilten Beanstandungen und Anträgen des

Rechnungshofes längstens innerhalb dreier Monate unter Bekanntgabe der allenfalls getro4enen Maßnahmen

Stellung zu nehmen. Das Ergebnis seiner Überprüfung hat der Rechnungshof auch den in Betracht kommenden

Bundesministerien mitzuteilen.

In Kraft seit 14.08.1948 bis 31.12.9999
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